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193/2022 
 
 
 

Bekanntmachung 
des Gesamtabschlusses 2019 des Kreises Paderborn 

 
 
Der Kreistag des Kreises Paderborn hat in seiner Sitzung am 20.06.2022 gemäß § 53 der Kreisordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz zur Einführung digitaler Sitzungen für kommu-
nale Gremien und zur Änd. kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), in 
Verbindung mit §§ 96 und 116 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 
Gesetz zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änd. kommunalrechtlicher 
Vorschriften vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften 
sowie vom Rechnungsprüfungsamt des Kreises Paderborn testierten Gesamtabschluss bestätigt und 
dem Landrat uneingeschränkt Entlastung erteilt. 
 
Der Gesamtabschluss 2019 schließt mit folgenden Ergebnissen ab: 
 
1. Gesamtbilanz zum 31.12.2019 
 

Aktiva  Passiva  
1
. 

Anlagevermögen 399.866.973,70 € 1. Eigenkapital 70.325.899,36 € 

2
. 

Umlaufvermögen 69.422.537,43 € 2. Sonderposten 103.063.153,70 
€ 

3
. 

Aktive Rech-
nungs-abgren-
zung 

27.297.442,85 € 3.  Rückstellungen 260.263.101,31 
€ 

   4. Verbindlichkeiten 44.286.524,73 € 
   5. Passive Rechnungs-

abgrenzung 
18.648.274,88 € 

 Gesamtvermögen 496.586.953,98 €  Gesamtkapital 496.586.953,98 
€ 

 
2. Gesamtergebnisrechnung 2019 
 

 Summe ordentliche Gesamterträge 440.248.880,33 
€ 

- Summe ordentliche Gesamtaufwendungen 444.360.836,04 
€ 

= Ordentliches Gesamtergebnis -4.111.955,71 € 
+ Gesamtfinanzergebnis 1.589.559,43 € 
= Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.522.396,28 € 
+ Außerordentliches Gesamtergebnis 0,00 € 
= Gesamtjahresergebnis -2.522.396,28 € 
- Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis 442.279,41 € 
= Gesamtbilanzergebnis -2.080.116,87 € 

 
Der Gesamtabschluss 2019 einschließlich des gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW beizufügenden Beteili-
gungsberichtes werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Bezirksregierung Detmold wurde der  
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Gesamtabschluss mit Anlagen und Lagebericht am 24.06.2022 gemäß § 53 KrO NRW i.V.m. § 96 Abs. 
2 GO NRW angezeigt. 
 
Der Gesamtabschluss 2019 liegt bis zur Bestätigung des folgenden Abschlusses zur Einsichtnahme 
öffentlich aus und kann im Kreishaus in Paderborn, Aldegreverstr. 10-14, Zimmer A.04.20, während 
der Dienststunden (montags bis freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 18.00 
Uhr) eingesehen werden. 
 
Auf der Internetseite des Kreises Paderborn (http://www.kreis-paderborn.de) steht der Gesamt-ab-
schluss ebenfalls zur Verfügung. 
 
Paderborn, 28.06.2022 
 
 
gez. 
Christoph Rüther 
Landrat 
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194/2022 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Schreibens des beliehenen Unternehmers Herrn Christof Loke, bevollmächtigter Be-
zirksschornsteinfeger 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird das Schreiben des beliehenen Unternehmers Herrn 
Christof Loke, bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger, vom 30.06.2022, Az.: 1694,000 und 1127-
004 an 
 
Wohnungseigentümergemeinschaft Ankert 
z.Hd. Herrn Dennis Ankert 
letzte bekannte Anschrift: Mühlenstraße 19, 37688 Beverungen 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist bzw. sie im Fall des § 9 Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG) nicht möglich ist oder keinen Erfolg verspricht.  
 
 
Das Schreiben des beliehenen Unternehmers Herrn Christof Loke, bevollmächtigter Bezirksschorn-
steinfeger, vom 30.06.2022 (Az.: 1694,000 und 1127-004) kann bei Herrn Christof Loke, bevollmäch-
tigter Bezirksschornsteinfeger, Auf dem Krähenhügel 6, 33014 Bad Driburg nach vorheriger Termin-
vereinbarung eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schreiben gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bezie-
hungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Gottwick 
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195/2022 
 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
  
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 23.06.2022, Az.: 36/SU-OY65 an 
 
Herrn 
Manuel Klünder 
letzte bekannte Anschrift: Auf der Lieth 51 33100 Paderborn      
               
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 17.05 2022 (Az.: 36/SU-OY65) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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196/2022 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
  
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 23.06.2022, Az.: 36/HX-SH1407 an 
 
Frau 
Sabrina Liebrecht 
letzte bekannte Anschrift: Lange Straße 36, 33154 Salzkotten         
            
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 23.06 2022 (Az.: 36/HX-SH1407) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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197/2022 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt – Führerscheinstelle) vom 02.06.2022, Az.: 36 84 50 – 0328568 1551 an 
 
Herrn 
Burak Enis Cekic 
letzte bekannte Anschrift: Im Kirchfelde 14, 33106 Paderborn 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 02.06.2022 (Az.: 36 84 50 – 0328568 1651) kann beim Kreis 
Paderborn - Straßenverkehrsamt / Fahrerlaubnisbehörde - , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 
112, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 
bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Strake 
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198/2022 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 29.06.2022, Az.: 36/PB-KG6464 an 
 
Herrn 
Gültekin, Kadir 
letzte bekannte Anschrift: Armenius Straße 33, 33175 Bad Lippspringe 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 29.06 2022 (Az.: 36/PB-KG6464) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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199/2022 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 01.07.2022, Az.: 36/PB-RL9197an 
 
Herrn 
Rosario Lo Giudice 
letzte bekannte Anschrift: Salzkottener Straße 33a, 33142 Büren 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 01.07.2022 (Az.: 36/PB-RL9197) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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200/2022 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 28.06.2022, Az.: 36/PB-IT1981 an 
 
Frau 
Timea Illes 
letzte bekannte Anschrift: Kellerweg 104, 67583 Guntersblum 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 28.06.2022 (Az.: 36/PB-IT1981) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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201/2022 
 
 
 

 Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
 
AZ: 66.1.332.1.PB92 
 

Wasserrecht 
 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
(standortbezogene Vorprüfung nach § 5 i. V. m. § 7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung – 

UVPG) zur Renaturierung der Altenau im Bereich Blindeborn (Fließkilometer 25+200 bis 26+450) 
 
 
Der Wasserverband Obere-Lippe, Königstraße 16, 33142 Büren, beantragt zur Renaturierung der 
Altenau im Bereich Blindeborn - Fließkilometer 25+200 bis 26+450 – eine wasserrechtliche Genehmi-
gung nach § 68 WHG.  
 
Die v. g. Renaturierungsmaßnahme ist unter Nr. 13.18.2 der Anlage 1 zum UVPG als Vorhaben ge-
nannt, für das im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von 
dem Vorhaben nur aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten nach den Kriterien der Anlage 3 
UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichtigen wären.  
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach § 7 Abs. 2 UVPG nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger 
Prüfung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Des Weiteren dient das 
Vorhaben der Wiederherstellung des guten ökologischen Zustandes der Altenau. Durch die geplante 
Maßnahme wird die Gewässerökologie erheblich verbessert sowie die Wiedervernässung der Aue ge-
fördert. 
 
Die Feststellung ist selbstständig nicht anfechtbar.  
 
Die Entscheidung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekanntgegeben.  
 
 
Im Auftrag  
gez. 
 
Kasmann 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
AZ: 66.3/40744-22-600 
    
Genehmigungsverfahren nach §§ 4/6 sowie § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung – 

UVPG für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage als Teil einer Windfarm in 33184 
Altenbeken-Schwaney) 

 
 
Die Lackmann Phymetric GmbH, Vattmannstraße 6, 33100 Paderborn, beantragt für den Standort Alt-
enbeken, Gemarkung Schwaney, Flur 18, Flurstück 5, die Genehmigung nach § 4 BImSchG für die 
Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Enercon E-82 mit einer Nabenhöhe von 
84,58 m, einem Rotordurchmesser von 82 m sowie einer Nennleistung von 2.300 kW.  
 
Die v.g. Anlage ist unter Nr. 1.6.2 des UVPG als Vorhaben genannt, für das im Rahmen einer allge-
meinen Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien der Anlage 
3 UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichtigen wären.  
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblich für diese Entscheidung war, 
dass durch das Vorhaben unter Berücksichtigung der bereits genehmigten Windfarm-Konstellation 
keine Verschlechterung für die betroffenen Schutzgüter zu erwarten ist. Die immissionsschutzrechtli-
chen Richtwerte betreffend das Schutzgut Mensch / menschliche Gesundheit werden eingehalten, er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sind nicht ersichtlich, 
gleiches gilt für die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft. Auch für das kul-
turelle Erbe und sonstige Sachgüter können keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen im Vergleich 
zur Ausgangssituation festgestellt werden. Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ent-
fällt.  
 
Die Feststellung ist selbstständig nicht anfechtbar.  
 
Die Entscheidung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekanntgegeben.  
 
 
Im Auftrag  
gez.  
 
Kasmann 
 
 


